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; . cesetz, rnit den das Kanalräunungs- und Kanalgebtihrengesetz L97g
r und das Ulneltabgabengeselz geändert uerden
i

. 
Oei l{iener Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Kanalräunungs- und Kanalgebührengesetz 1978

Das Geselz über den Betrieb und die. Räunung von Kanaianlagen
und i,iber {ie Einhebung von Gebühren für die Benützung und Räu-
nung won Unratsanlagen (Kanalräunungs- und Kanalgebtihrengesetz
!978'),  LGBI. für i{ ien Nr. 2l:-g7e, zuletzt geändert durch das
Gesätz LGBI. für Wien Nr. 73l1ggo, wird wie folgt geändert:

1. S 13 lautet:
r'Herabsetzung der Abwassergebühr

.S  13 .  (1 )  Für  nach S 12  Abs.  1 ,  2  und 4  fes tges te l l te  Ab-  ;

Lrassernengen, die nicht in den öffentl ichen Kana1 gelangen, J.st
über Antrag die Abwassergebühr herabzusetzen, rrenn die in Ra-
lenderjahr oder in einen.kürzeren Zeitraurn nicht eingeleiteten
Abvassernengen 5 vH der für diesen Zeitraun festgestellten
Abrtasserrnengen, mindestens jedoch 100 Kubikneter, übersteigen
und die Nichteinleitung durch prüfungsfähige Unterlagen nach-
gewiesen wird. Der Antrag ist bei sonstigern Anspruchsverlust'
für in einem Kal.enderjahr oder in einen kürzeren Zeitraurn nicht
eingeleitete l{assermengen bis zun Ende des fol.genden Kalender-

. jahres einzubringen..

(2) Für Kleingärten sowie für Baulichkeiten.nit nicht
'mehr aLs zwei Wohnungen, lnsbesondere Kleinhäuser, Reihenhäuser
und Sonderhäuser i.n Sinne des S 116 der Bauordnung flir Wienr.

LGBI. iür Wien Nr. 11/1930, in der Fassung des cesetzes LGBI.
für Wien Nr. 48/x992, kann, wenn die Nutzf läche der einzelnen
wohnungen 15O Quadratrneter nicht übersteigt, nit BeschluB
des Geheinderates ftir zur Bewässerung von Grünfl.ächen vernen-
dete WasserDengän ein Pauschalbetrag festgesetzt werden, un
den die genäß S 12 Abs. 1, 2 und 4 festgestellte Abwassernenge
für die Ernittlung der Abstassergebühr veiarindert wird. Der
pauschale Abzug diesär Wassermengen; erfolgt tiber Antrag ftlr
die d€r Antragstellung folgenden KalenderJahre. Das tlegfallen
der Voraussetzungen füf den pauschalen Abzug ist den Magistrat
unverzüg1ich nitzuteilen. tl
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2. Anträge genäß S 13 Abs. 1, die nach S 12 Abs. I  Z 2 fesL-
gestellte Abuasserrnengen filr Zeiträune zwischen dern 1. Jän-
ner l9SS und den 31.. Dezenber 1993 betreffen, sind bis
31. Dezenber 1.994 einzubringen.

Artikel II

Urnweltabgabengesetz

Das Gesetz llber die Einhebung von Unqreltabgaben auf wasser,
Abrrasser und Mü1l (Unweltabgabengesetz - UAG), LGBI. für Wien

Nr. 4311989, zuletzt geändert durch das cesetz LGB1. f t i r  Wien

Nr. 73rl1990, wird wie folgt geändert:

1 .  S  10  Abs .  1  lau te t :

tr(1) Für nach S 9 Abs. 2, 3 und 5 festgestet l te Abwasser-
. mengen, die nicht in den öffentl ichen Kanal gelangen, ist t iber

ari trag die Abgabe herabzusetzen, uenn die irn Kalenderjahr oder

in einen kürzeren Zeitraurn nicht eingeLeiteten Abltassernengen ;.
5 vH der für diesen Zeitraun festgestel l ten Abvtassernengen,

mindestens jedoch 1oo Kubikneter, übersteigen und di.e Nichtein-

Ieitung durch prüfungsfähige Unterlagen nachgewiesen wird. Der

Antrag ist bei sonstigen Anspruchsverlust für j.n einern Kal.en-

derjahr oder in einen kürzeren Zeitraum nicht eingeleitete
t{assernengen bis zun Ende des folgenden Kalenderjahres el-nzu-

bringen. r l

2 .  S  10  Abs .  2  lau te t :

".(2) Für Kleingärten sowie für Baulichkeiten nit nicht
- Eehr a1s zwei .t{ohnungen, " insbesondere Kleinhäuser, Reihenhäuser --

und Somnrerhäuser irn sinne des S 116 der Bauordnung ftir Wien,

LGBI. für Wien Nr. ] j - /Lg3o, in der Fassung des Gesetzes LGBI.

für Wien Nr. 48/1992, kann, wenn die Nutzf läche der einzelnen

. ttohnungen 150 Quadratneter nicht tibersteigt, durch verordnung

der Landesregierung filr zur Belrässerung von Grünflächen verwen- .
' dete wassernengen ein Pauschalbetrag festgesetzt lterden, urn dän

die Eenräß S 9 Abs. 2, 3 und 5 festgestelLte Abwasserraenge für

die Ernittlung der Abgabe vernindert htird. Der pauschale Abzug

dieser l{assernengen' erfolgt tiber Antrag für die der AntragsteL-

lung folgenden Kalenderj ahre. Das Wegfallen der Voraussetzungen

flir den pauschalen Abzug ist dern Magistrat unverztiglich nit-

zutei.len. rr



3. Anträge geüäß S 10 Abs. 17 die nach S 9 Abl-. A Z 2
festEestellte AbnassernenEen fllr Zeiträune zwLschen den
1. Jänner 1990.und den 31. .Dezenber 1993 betreffen, sind
b1s 31. Dezenber 1994 einzubringen.



r Vorblatt (cesetz)

Pröblern:

Die 55 tj Känalräurnungs- und Kanalgebührengesetz 1978 und 10 UmreLt-
abgabengesetz sehen die Möglichkeit einer Herabsetzung der Abhrasser-
gebühr und der Urnweltabgabe auf Abwässer für jene Abwasserrnengen,
deren Nichteinleitung in den öffentlichen Nanal durch prüfungsfähige
Unterlagen nachgewiesen wird (Abs. 1), sowie Verordnungsermäch-
tigungen an den ceneinderat bzw. die Landesregierung filr eine
Pauschalernäßigung der Gebtihr bzw. der Abgabe (Abs. 2) vor. Die der-
zeit geltenden Fassungen dieser Rechtsvorschriften räumen die ange-
führten Erraäßigungsnöglichkeiten bei wasserbezug aus der städtischen
wasserversorqung und bei Eigenwasserversorgung nur in denjenigen

Fä1len ein, in welchen die Abwassernenge, die als in den Kanal
abgegeben giIt, entweder zu schätzen oder nach den Angaben eines
antl ichen Wasserzählers zu errnit teln ist.  Bei Ernit t tung der Abwas-
sernenge nach der irn Wasserrechtsbescheid eingeräumten .Konsensnenge
sind .diese Herabsetzungsrnögl ichkeiten hingegen derzeit  nicht gege-

ben. Diese Ungl.eichbehandlung, die auch dadurch nicht beseit igt
wird, daB der Abgabenschuldner bei Eigenwasserversorgung in j edern-
FalI die Anbringung eines antlichen Zählers zur Uessung der Abwas-
sernenge beantragen kann, kann im Einzelfal l  zu vom cesetzgeber

, nicht gewollten Eigebnissen führen,

. Lösung:

Mit den vorliegenden Entvurf eines cesetzes, nit dero das Kanal-
räunungs- und Kanalgebührengesetz L978 und das Unweltabgabenigesetz
geändert ererden, werden die vorhin genannten Herabsetzungsrnöglich-
keiten nunmehr auch für Abwassermengen eingeräunt, die nach einen
rrasserrechtlichen Konsens ernittelt werden. Die Übergangsbestin-
mungen. solLen die Geltendnachung von Errnäßigungsansprüchen inner-
halb der der Behörde zur Festsetzung der Abgaben offenstehenden
Verjährungsfrist errnöglichen.

Alternativen:

keine



KoEten:

Die auf Grund der vorgeschlagenen cesetzänderung zu ertrartenden
l,{lnderelhnahnen slnd ln Hinbllck auf den begrenzten betroffenen
Adressatenkrels gerlngfllglg und daher ohne Elnfluß auf den eebüh-
renhaushalt. .



I Erläuterungen:

Allgenreiner Tell:

titit den vorllegenden Entlrrurf einer Änderung des Kanalräunungs-
undKana1geb i lh rengesetzes19? '8unddesUnwe1tabgabengesetzeswi rd
die bisherige Regelung, welche die Geltendmachung von Herabsetzungs-
ansprilchen nach diesen Rechtsvorschriften für Abnasserrnengen, die

. nach einera nasserrechtlichen Konsens zu ernitteln sind, ausgeschlos-
sen hatte, beseitigt. Durch äie Übergangsbestimnungen soll erreicht
tterden, daß die sich aus ddr Gesetzänderung ergebenden Antrags-
rechte innerhalb der der Behörde zur Festsetzung der Abgaben offen-
stehenden Verj ährungsfr ist wahrgenomnen werden können.

Besonderer Tei l :

1. Zu Art ikel I  (Kanalräumungs- und Kana lgebührengeset z :-g78). :

! . L .  z !  Z i f f e r  1  ( S  1 3 )

Danit !'rird norniert, daß sowobl die Bestimnungen über die
Herabsetzung der Abwassergebühr auf Grund nachgewiesener,
nicht in den Kanal eingeJ.eiteter Wassernengen (Abs. 1) als auch
der von cerneinderat festgesetzte Pauschalbetrag für KLeingärten
und Baulichkeiten mit nicht mehr a1s z$rei Wohnungen (Abs. 2)
auf alle Arten der Errnittlung der Ablrassernenge nach S 12
anzulrenden ist.

7 .2 .  z l t  Z l f fe r  2 t

Mit dieser Übergangsbestinnung wird bewirkt,. daß Herab-

se tzungsant räge nach S 13  Abs.  1 fü r  nach S L2  AbE.  I2 .2
. ernitteLte Ablrassernengen (Konsensnengen) für.Zeiträurne

- z$ischen den 1. Jänner 1988 und den 31. Dezenber 1993 bis
zum 31. Dezember 1994 gestellt hterden können.



; 2. zu Artikel rI (Unweltabgabengesetz) :

'  2.2- ztr ZLffer z:

Hler wird die Artikel T ZLffer 2 entEprechende tlbergangsbestin- 
'

nung'zur Änderung des Un!,reltabgabengesetzes mlt der ti{aßgabe
' getroffen, daß die Regelung auf das Inkrafttreten dieses Ge-

' . se tzes  
n i t  1 .1 .1990 (s iehe S 24)  abs te l l t .

' |
I


